
Anlage zur Beschlussvorlage: „EWT/ Änderung Gesellschaftsvertrag“  

Eisenach – Wartburgregion Touristik GmbH 
Hier: Gegenüberstellung des aktuellen Gesellschafts vertrages und des Vertragsentwurfes vom 25.08.2011 
 
 
Vertrag i. d. F. vom 21.01.2011 Vertragsentwurf i. d. F. vom 25.08.2011 Bemerkungen 

§ 16 
Nachschusspflicht 

 
(1) Die Gesellschafter sind verpflichtet, die Defizite durch 

Nachschüsse abzudecken. 
 
 
(2) Die Nachschüsse sind insgesamt auf einen jährlichen Wert 

von 350.000,00 EUR begrenzt. 
 

§ 16 
Nachschusspflicht  

 
(1) Der Gesellschafter kann die Einforderung von 

Nachschüssen beschließen, wenn sämtliche 
Stammeinlagen voll eingezahlt sind. 

 
(2) Die jährliche Nachschusspflicht wird, wie folgt, beschränkt: 
 
2012 300.000,00 EUR, 
2013 290.000,00 EUR, 
2014 280.000,00 EUR, 
2015 270.000,00 EUR, 
2016 260.000,00 EUR, 
2017 250.000,00 EUR. 
 
(3) Die Nachschüsse werden sofort nach Beschlussfassung 

fällig. 
 

 
 
 
- Anpassung gem. Vorgabe des 

TLVwA v. 24.08.2011 
 

 


